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Schleswig-Holstein

Dass es keine ausdrückliche Absage 
Schleswig-Holsteins an die restriktive 
Abschiebungspolitik des Bundes gibt, ist 
bei aller Freude über die großen Linien im 
Koalitionsvertrag ernüchternd. Die Lan-
desregierung nimmt die Pläne ihrer Vor-
gängerin für eine norddeutsche Abschie-
bungshafteinrichtung auf und wird wohl 
das Ausreisezentrum in Boostedt weiter-
führen. Das sogenannte integrierte Rück-
kehrmanagement, das u. a. in Koopera-
tion zwischen dem Landesamt für Aus-
länderangelegenheiten und der Diako-
nie seit Jahresbeginn bei Betroffenen die 
Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise för-
dert oder, wenn dies nicht fruchtet, die 
Abschiebung vollstrecken soll, wird evalu-
iert werden. Doch nach dem Koalitions-
vertrag soll Abschiebung die Ultima Ratio 
bleiben. Beim Thema Aufenthaltsbeendi-
gung deutet sich indes ein Mehrarbeits-
bedarf für die landesweit in der Flücht-
lingssolidarität engagierten Initiativen an. 
Immerhin soll aber das Rendsburger ehe-

Jamaika setzt auf Kontinuität

„Humane Flüchtlingspolitik als Leitlinie“
der schleswig-holsteinischen Koalition

Martin Link,
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

Der Flüchtlingsrat Schles-
wig-Holstein begrüßt, dass 
sich die neue Landesre-
gierung einer weitgehend 
humanitär und rechtspo-
litisch bedarfsgerechten 
Flüchtlings- und Integra-
tionspolitik verschrieben 
hat. Zu bedauern ist 
die Ankündigung eines 
Abschiebungsregimes.

sprechende Ermessensbindung auferlegen 
würde, dann wäre das ein flüchtlingspoliti-
scher Quantensprung.

Im Aufnahmeprozedere sollen laut 
Jamaika künftig alle Asylsuchenden in 
der Regel sechs Wochen und nie länger 
als drei Monate in den Erstaufnahmela-
gern bleiben, bevor sie in die dezentrale 
Umverteilung kommen. Das ist zu begrü-
ßen. Ebenso trifft die Zusicherung, dass 
von Anbeginn an Geflüchtete landesge-
förderte Sprachförderung erhalten, ihre 
Kinder spätestens nach sechs Wochen in 
Regelschulen integriert werden und jun-
gerwachsene Flüchtlinge bis 27 Jahre 
Zugang in die Berufsschulen erhalten 
sollen, auf unbedingte Zustimmung des 
Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein.

Bessere Chancen für Geflüch-
tete in Schleswig-Holstein sind 
dringend nötig

Dass die Koalition sich dafür einsetzen 
will, bis dato bestehende Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge nicht anzutas-
ten, ist aus Sicht des Flüchtlingsrats aller-
dings zu wenig, wenn der Sorge um die 
Minderjährigen nicht durch nachhaltige 
Aufenthaltssicherung Ausdruck verliehen 
wird. Kinder gehören nicht ins Asylverfah-
ren. Und als Kinder eingereiste Geflüch-
tete dürfen nicht Zielgruppe von Aufent-
haltsbeendigung werden.

Bedauerlich ist auch, dass sich die Koali-
tionäre nicht entschließen konnten, bei 
der medizinischen Versorgung Geflüch-
teter mehr Weitherzigkeit und Mut zur 
Gleichbehandlung mit anderen Pflichtver-
sicherten an den Tag zu legen. Nach wie 
vor gilt auch künftig die Gesundheitskarte 
für Flüchtlinge an den diskriminieren-

malige Abschiebungsgefängnis geschlos-
sen bleiben.

Ob in Zweifelsfällen bei „Rückführungen 
in Staaten mit besonders unübersichtli-
cher Sicherheitslage“ tatsächlich im Zuge 
der laut Koalitionsvertrag geplanten Ein-
zelfallprüfungen der zuständigen Landes-
verwaltung regelmäßig „der Humanität 
Vorrang vor der Rückführung eingeräumt“ 
werden wird, bleibt abzuwarten. Ob 
diese Ankündigung nachhaltig umgesetzt 
wird, wird sich schon bald an der Frage 
der von der jüngsten Innenministerkon-
ferenz in Dresden nur auf die kurze Bank 
geschobenen Abschiebungen nach Afgha-
nistan beweisen müssen.

Die Jamaika-Pläne einer mobilen Asylver-
fahrensberatung und die einer unabhängi-
gen Clearingstelle für Illegalisierte könn-
ten allerdings die im Lande vorhandenen 
Unterstützungsstrukturen wirklich stär-
ken und verbessern. Eine behördenunab-
hängige Trägerschaft wäre für solche Ein-
richtungen eine notwendige Vorausset-
zung. 

Auf die im Koalitionsvertrag versprochene 
Gewährleistung der Anwendung eines 
asylunabhängigen und bleiberechtsorien-
tierten Aufenthaltsrechts warten gedul-
dete Flüchtlinge schon lang. In der Ver-
gangenheit ist die Anwendung der dies-
bezüglich längst vorhandenen Rechtslage 
nicht selten an der Verwaltungspraxis der 
Ausländerbehörden gescheitert. Einige 
Ausländerbehörden fallen dadurch auf, 
dass sie regelmäßig, wegen angeblich feh-
lender Mitwirkung der Betroffenen an der 
eigenen Abschiebung, die mögliche Ent-
scheidung zur Aufenthaltssicherung unter-
lassen. Wenn Jamaika tatsächlich künf-
tig die aufenthaltsgesetzliche Mitwirkung 
und v. a. ihre Erfüllung eindeutig definiert 
und den Ausländerbehörden eine ent-
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den Leistungskatalog des Asylbewerber-
leistungsgesetzes gebunden. Dass künf-
tig therapeutische Leistungen für Geflüch-
tete leichter zugänglich werden, kann nur 
passieren, wenn sie aus dem Entschei-
dungsbereich der Sozialbehörden heraus-
genommen und vollständig abrechenbar 
über die Gesundheitskarte den behan-
delnden Ärzt*innen zugewiesen werden.

Glückauf!

Dass sich die schleswig-holsteinische 
CDU-geführte Landesregierung mit einer 
ganzen Reihe flüchtlingspolitisch rele-
vanter Gesetzesinitiativen mit anderen 
schwarz geführten Ländern und dem Bun-
desinnenministerium anzulegen gedenkt, 
verdient hingegen Respekt.

Der im Koalitionsvertrag angekündigte 
Einsatz für einen Spurwechsel aus dem 
Asylverfahren in eine asylunabhängige 
Bleibeperspektive ist auch aus Sicht der 
Wirtschaft zielführend. Gleiches gilt für 
eine 3+2-Regelung, die in eine Aufent-
haltserlaubnis für Beschäftigte münden 
soll. Die im Koalitionsvertrag angekün-
digten Bundesratsinitiativen zur Verkür-
zung statt zur Verlängerung des Familien-
nachzugsverbots subsidiär Schutzberech-
tigter und zur Effizienzsteigerung der Blei-
berechtsregelung für insbesondere junge 
Langzeitgeduldete sind ohne jeden Zwei-
fel bedarfsgerecht und sollten zeitnah 
angegangen werden. 

Auch dass der unter den Koalitionären 
fortbestehende Dissens zur Festlegung 
weiterer angeblich sicherer Herkunftslän-
der zu Enthaltungen Schleswig-Holsteins 
im Bundesrat und damit im Ergebnis zu 
Schadensbegrenzung für die Betroffenen 
führen wird, begrüßt der Flüchtlingsrat.

Der Flüchtlingsrat begrüßt, dass Jamaika 
ein humanitäres Aufnahmekontingent von 
500 besonders schutzbedürftigen Flücht-
lingen beschlossen hat. Erwartet wird 
allerdings, dass diese humanitäre Initiative 
nicht einmalig bleibt, sondern als Einstieg 
des Landes in ein regelmäßiges eigenstän-
diges Resettlementprogramm seine Fort-
setzung finden wird.

Integration ist 
keine Einbahnstrasse

Schleswig-Holsteins Zukunft liegt im 
Selbstverständnis als Einwanderungs-
land und den daraus folgenden Ein-
sichten in die Bedarfe einer nach-
haltigen Flüchtlingsaufnahme- und 
Zuwanderungspolitik. Darin sind sich 
nicht nur Migrationsexpert*innen, 
Demograph*innen, Bildungsinstituti-
onen, Arbeitsmarktakteur*innen und 
Volkswirtschaftler*innen einig.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf 
die Bedarfe an eine sich interkulturell pro-
filierende Gesellschaft erscheint es folge-
richtig, dass Jamaika die Anerkennungs-
stellen für im Ausland Qualifizierte besser 
ausstatten will. Auch die Ankündigung 
im Koalitionsvertrag, mit dem Netzwerk 
„Mehr Land in Sicht! Arbeit für Geflüch-
tete in Schleswig-Holstein“ die Arbeits-
marktintegration von Geflüchteten mit 
Landesmitteln zu fördern, ist ohne Zwei-
fel bedarfsgerecht. Dieser Punkt könnte 
schnellstens umgesetzt werden. Der neue 
Arbeitsminister Bernd Buchholz hat beim 
Amtsantritt einen konkreten und sach-
dienlichen Vorschlag von Flüchtlingsrat 
und Paritätischem auf seinem Schreibtisch 
vorgefunden. 

Schließlich entspricht aus Sicht des Flücht-
lingsrats auch die Entscheidung zur Förde-

rung – zu wünschen wäre ggf. echte freie 
Trägerschaft – von antirassistischer sowie 
Antidiskriminierungsarbeit und -beratung 
den im Bundesland zunehmend offen-
sichtlich bestehenden Bedarfslagen.

Daher begrüßt der Verein auch das Vor-
haben der Landesregierung, einen Lan-
desaktionsplan gegen Rassismus auf den 
Weg zu bringen und dabei ressortüber-
greifende Aspekte zu berücksichtigen. Die 
bisher bestehenden Programme „Demo-
kratie leben!“ und das Landesprogramm 
zur Demokratieförderung und Rechts-
extremismusbekämpfung sind zu eng am 
Extremismusbegriff ausgerichtet. Rassis-
tischen Einstellungsmustern in der soge-
nannten Mitte der Gesellschaft sowie 
dem um sich greifenden rassistischen 
Populismus wird bis dato zu wenig Rech-
nung getragen. Ein Landesaktionsplan 
gegen Rassismus müsste dazu von ord-
nungs- und sicherheitspolitischen Interes-
sen entkoppelt und behördenunabhängig 
werden. Rassismus ist ein Angriff auf die 
vielfältige und weltoffene Gesellschaft ins-
gesamt und muss durch einen von allen 
demokratischen gesellschaftlichen Kräften 
ausgehandelten und getragenen Konsens 
(Landesaktionsplan) bekämpft werden. 
Hierzu sollte ein breit angelegter Betei-
ligungsprozess unter Federführung eines 
unabhängigen Trägers erfolgen.

Wert-Schätzung

Die nach Verlauten im Konsens zwischen 
allen Koalitionären beschlossene Fortfüh-
rung der institutionellen Landesförderung 
für den Flüchtlingsrat verstehen wir v. a. 
als Wertschätzung der für bedingungs-
lose Chancengerechtigkeit, sozialen Frie-
den und ungeteiltes Bleiberecht im Lande 
engagierten unabhängigen bürgerschaft-
lichen Initiativen der Flüchtlingshilfe und 
der antirassistischen Solidaritätsarbeit.

Ein Wermutstropfen ist, dass Jamaika 
zwar diverse ihres Erachtens wichtige 
Landespolitikbereiche mit einer zusätz-
lichen halben Milliarde zu finanzieren 
bereit ist, dabei aber die über das bis-
herige Alltagsgeschäft hinausreichenden 
Finanzbedarfe der innovativen Zukunfts-
themen Zuwanderung und Integration 
ausblendet. 

Koalitionsvertrag online: 
http://bit.ly/2sQABeE

 

Wenn Jamaika die aufenthaltsgesetzliche Mitwirkung 
und v. a. ihre Erfüllung eindeutig definiert und Auslän-
derbehörden eine Ermessensbindung auferlegt, wäre 

das ein flüchtlingspolitischer Quantensprung.
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